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Jahresabschluss Umweltbetrieb Bremen  
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen 

für das Wirtschaftsjahr 2012 

Gemäß § 11 Absatz 1 Ziffer 4 des Bremischen Gesetzes für Eigenbetriebe und 
sonstige Sondervermögen des Landes Bremen und der Stadtgemeinde vom 
24. September 2009 (Brem.GBI. S. 505) hat der Betriebsausschuss des Umwelt-
betriebes Bremen mit folgendem Beschluss den Jahresabschluss genehmigt:  

Der Betriebsausschuss nimmt den Jahresabschluss 2012, den Lagebericht, die 
Erfolgsübersicht und den Bericht der Wirtschaftsprüfer zur Kenntnis. Der Jahres-
abschluss des Umweltbetriebes Bremen zum 31. Dezember 2012 wurde festgestellt. 
Das Jahresergebnis wird in die Gewinnrücklage gebucht. 

Der Betriebsausschuss entlastet die Betriebsleitung des Umweltbetriebes Bremen 
für das Geschäftsjahr 2012. 

Anlage I: Bilanz zum 31. Dezember 2012 

Anlage II: Gewinn- und Verlustrechnung 2012 

Anlage III: Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

gez. Staatsrätin Gabriele Friderich 
Vorsitzende des Betriebsausschusses 
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Anlage l 
Umweltbetrieb Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, Bremen 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 
Bilanz 
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Anlage ll 

Umweltbetrieb Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, Bremen 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 

Gewinn- und Verlustrechnung 
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Anlage III 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 
16. April 2013 den folgenden, mit einem ergänzenden Hinweis versehenen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:  

Bestätigungsvermerk 

An den  
Umweltbetrieb Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
vom Umweltbetrieb Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Bremischen 
Gesetzes für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der 
Stadtgemeinde (BremSVG) sowie des Bremischen Ortsgesetzes über den Umwelt-
betrieb Bremen (BremUmBOG) liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des 
Eigenbetriebes.  

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.  

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden 
Bestimmungen des BremSVG und BremUmBOG) und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
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zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass die Fried-
hofsgebühren, die zum Teil für mehrjährige Nutzungsrechte vereinnahmt werden, im 
Jahr des Zuflusses als Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. 
Eine Abgrenzung dieser Beträge erfolgt nicht, da die Stadtgemeinde Bremen die 
Pflege der Friedhöfe bis zum Ende der Nutzungsrechte sicherstellt.“ 

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei 
Abschlussprüfungen (IDW PS 450).  

Bremen, 16. April 2013 

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft  

gez. Mertens Wirtschaftsprüfer   gez. Pencereci Wirtschaftsprüfer  
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